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VERORDNUNG (EG) Nr. 2333/97 DER KOMMISSION
vom 25 . November 1997

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 hinsichtlich der den Sektor
Schweinefleisch betreffenden Ausfuhrerstattungsnomenklatur

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Schweinefleisch ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3290/94 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 12,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die durch die Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der
Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1490/97 (4), festgelegte Ausfuhrerstattungsno
menklatur ist zu ändern, damit die für die Ausfuhr
bestimmter Erzeugnisse der KN-Codes 1601 und 1602
vorgesehene Erstattung nur für Erzeugnisse gewährt wird,
die kein Geflügelfleisch enthalten . In der genannten
Nomenklatur sollten überdies die Erzeugnisse gestrichen
werden , für die keine Erstattung mehr gewährt wird .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Sektor 6 im Anhang zur Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
wird wie folgt geändert :

1 . Die Angaben zu den KN-Codes 1601 und 1602 der
Ausfuhrerstattungsnomenklatur werden durch die
Angaben zu den KN-Codes des Anhangs der vorlie
genden Verordnung ersetzt .

2 . Die KN-Codes ex 1902, ex 1902 20 und ex 1902 20 30
werden gestrichen .

3 . Die Fußnote (^ entfällt .

4 . Die Fußnote (8) erhält folgende Fassung:
„(8) Voraussetzung für die Gewährung der Erstattung

ist die Erfüllung der Bedingungen gemäß Verord
nung (EG) Nr. 2331 /97 der Kommission (ABl . L
323 vom 26. 1 1 . 1997, S. 19). Der Ausführer erklärt
schriftlich zum Zeitpunkt der Erfüllung der
Ausfuhrzollförmlichkeiten , daß die fraglichen
Erzeugnisse diesen Bedingungen entsprechen ."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Dezember 1997 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 25. November 1997

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

KN-Code Warenbezeichnung Produktcode

ex 1601 00 Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch , Schlachtnebener
zeugnissen oder Blut; Lebensmittelzubereitungen auf der Grund
lage dieser Erzeugnisse :

ex 1601 00 10 — aus Lebern (6)
— andere (8):

1601 00 10 9100

ex 1601 00 91 — — Rohwürste, getrocknet oder als Streichwurst verwendbar,
nicht gekocht (4) (6)

1601 00 91 9100

ex 1601 00 99 — — andere (3) (6):
— — — ohne Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von

Geflügel
— — — andere

1601 00 99 9110

1601 00 99 9100

ex 1602 Fleisch , Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zubereitet
oder haltbar gemacht:
— von Schweinen :

ex 1602 41 — — Schinken und Teile davon :

ex 1602 41 10 — — — von Hausschweinen Q:
— — — — gekocht, mit einem Gehalt an Fleisch und Fett von

80 GHT oder mehr (8) (9)
1602 41 10 9210

ex 1602 42 — — Schultern und Teile davon :

ex 1602 42 10 — — — von Hausschweinen Ç):

— — — — gekocht, mit einem Gehalt an Fleisch und Fett von
80 GHT oder mehr (8) f)

1602 42 10 9210

ex 1602 49 — — andere, einschließlich Mischungen :
— — — von Hausschweinen :

— — — — mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebener
zeugnissen aller Art, einschließlich Schweinespeck
und Fette jeder Art und Herkunft, von 80 GHT oder
mehr:

ex 1602 49 19 — — — — — andere Q (8) (' °)
— — — — — — gekocht:
— — — — — — — ohne Fleisch oder Schlachtnebenerzeug

nisse von Geflügel
— — — — — — — andere

1602 49 19 9120

1602 49 19 9190


